
voller Höhe zur Arbeitsvergütung gewährt und sind von 
der Berechnungsgrundlage abzusetzen.

3 Bei Strafgefangenen, an deren Unterhaltsberechtigte 
die Zahlung laufenden Unterhalts durch die Strafvoll
zugseinrichtung bzw. das Jugendhaus erfolgt, wird der 
zu zahlende Unterhalt vor der Berechnung der Arbeits
vergütung von der Berechnungsgrundlage abgesetzt.
4 Für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben und 
Verantwortung gemäß § 28 Abs. 3 StVG kann eine Zulage 
zur Arbeitsvergütung gewährt werden.
5 Beim Vollzug der Haftstrafe und der Jugendhaft wird 
die Arbeitsvergütung nach Tagessätzen gewährt.
6 Für Arbeitsausfallzeiten, die durch Strafgefangene 
verschuldet wurden, wird grundsätzlich keine Arbeits
vergütung gewährt.

§ 19

1 Die Höhe der Rücklage und des dafür vorgesehenen 
monatlichen Ansammlungsbetrages ist individuell ent
sprechend den zu erwartenden Bedingungen der Wieder
eingliederung in das gesellschaftliche Leben unter Mit
wirkung der Strafgefangenen festzulegen. In gleicher 
Weise ist hinsichtlich der Begleichung von Zahlungs
verpflichtungen zu verfahren.
2 Die Begleichung von Zahlungsverpflichtungen aus der 
Arbeitsvergütung bedarf des schriftlichen Einverständnis
ses des Strafgefangenen. Das Einverständnis ist nicht 
erforderlich, wenn die Zahlungsverpflichtung durch eine

30


